
 

 

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 17| 06. Mai 2016|  Seite 1 

Nr. 17| 06. Mai 2016  
www.mainz.de/amtsblatt 

 

Informationen und amtliche Bekanntmachungen 
der Landeshauptstadt Mainz 

  Rubriken 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 Bewerberaufruf Weihnachtsmarkt Seite 1f. 
 Bewerbungsdeckblatt Seite 3f. 
 Änderung Gestaltungsrichtlinien Seite 5 
 Änderung Zulassungsrichtlinien Seite 5 
 Anlage zu Zulassungsrichtlinien Seite 6 
 
Gremien 
 Werkausschuss GWM  Seite 7 
 Werkausschuss Entsorgungsbetrieb Seite 7 
 Ortsbeirat Mainz-Altstadt Seite 8 
 Beirat für Migration und Integration Seite 8 
 Ortsbeirat Mainz-Marienborn Seite 8 
 Bau- und Sanierungsausschuss Seite 9 
 Ortsbeirat Mainz-Ebersheim Seite 9 
 Ortsbeirat Mainz-Drais Seite 10 
 
Impressum Seite 2 

......................................................................... 
 

  Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Bewerberaufruf für den Mainzer Weihnachtsmarkt 
2016 - 2017 

 
I. Vorwort 
 
Der Mainzer Weihnachtsmarkt 
 
Der Mainzer Weihnachtsmarkt ist eine Institution für alle 
Mainzerinnen und Mainzer und eine Attraktion für Touristen 
aus aller Welt. Er ist Anziehungspunkt für den Weihnachts-
einkauf vieler Kundinnen und Kunden des Mainzer Einzel-
handels. 
 
Die vielen Buden und Stände um den St. Martins Dom bilden 
zusammen ein einzigartiges städtebauliches Ensemble, das für 
Tradition und Stadtkultur steht. Der Weihnachtsmarkt lebt 
von seiner Gestaltung, vor allem aber auch von seinem ge-
wohnten und erwarteten traditionellen Erscheinungsbild. Auf 
diesem Wiedererkennungswert des Mainzer Weihnachtsmark-
tes liegt das besondere Augenmerk, auch bei der Auswahl der 
Beschicker. 
 
Der Mainzer Weihnachtsmarkt findet jeweils von Donnerstag 
vor dem 1. Advent bis zum 23. Dezember auf den Plätzen 
rund um den Dom (Markt, Höfchen und Liebfrauenplatz) 
statt. 
 

Zur Sicherstellung der größtmöglichen Attraktivität des 
Weihnachtsmarktes soll ein anziehendes, vielseitiges, umfas-
sendes, ausgewogenes, qualitativ hochwertiges und kunden-
orientiertes Gesamtangebot gemäß der Satzung über Märkte 
und Volksfeste sowie der Zulassungsrichtlinie erreicht werden. 
Mit der Bewerbung unterliegt der Beschicker hinsichtlich 
Größe und Ausgestaltung 
der Standplätze grundsätzlich den Vorgaben dieses Aufrufs, 
der Zulassungsrichtlinie, der Gestaltungsrichtlinien des Main-
zer Weihnachtsmarktes sowie der Satzung über Märkte und 
Volksfeste. Die Verkaufsstände sind hierbei durch den Zuge-
lassenen zu beschaffen, Mietverkaufsstände können seitens 
der Stadt Mainz nicht zur Verfügung gestellt werden. 
 
II. Aufzählung der Angebotsgruppen 
 
Zur Erhaltung seines traditionellen Charakters ist für die Jah-
re 2016 und 2017 je ein zwischenzeitlich freigewordener 
Stand auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt in den folgenden 
Angebotsgruppen zu besetzen: 
 
ANGEBOTSGRUPPE 3 („Allerlei zum Schenken“)  
Die Angebotsgruppe umfasst den Verkauf von z. B. Schmuck, 
winterlichen Textilien, Kerzen in allen Variationen (außer für 
den Weihnachtsbaum), Metall-/ Glas- und Holzobjekten, Mi-
neralien und schönen Steinen, alles fürs Bad, Körperpflege-
produkten, Büchern, Spielen und Spielzeug aller Art, Fami-
lienspielen, gravierten Gläsern, sonstigen Geschenkartikeln 
aus besonderen Naturmaterialien sowie mit weihnachtlicher 
Prägung, Kunsthandwerklichem und Künstlerischem, Einzel-
stücken für Sammler und Liebhaber, Geschenken mit Mainz-
Bezug sowie Garten- und Balkondekoration. 
 
ANGEBOTSGRUPPE 6 („Wurst- und Fleischimbiss“) 
In der Angebotsgruppe erfolgt der Verkauf einer Vielfalt an 
Fleisch- und Wurstsorten der folgenden Sortimente: Rind, 
Schwein, Geflügel und weitere Fleischsorten und Produktva-
riationen nach verschiedensten Rezepturen wie z. B. Brat-
wurst, Rindswurst, Krakauer, Steak, Nierenspieße sowie Bei-
lagen, hierzu zählen u. a. Pommes Frites, Brötchen und Brot 
in verschiedenen Variationen und Rohkostsalate zum soforti-
gen Verzehr. 
 
ANGEBOTSGRUPPE 7 („Hunger auf Herzhaftes“) 
Die Angebotsgruppe umfasst herzhafte Speisen, auch vegeta-
rische und vegane, zum Verzehr an Ort und Stelle, z.B. 
Flammkuchen, Wildgerichte, Fisch, Raclette, Suppen und 
Eintöpfe, Käse- und Fleischfondue, Kartoffelgerichte, Grün-
kohlgerichte, Käsesnacks, Brotzeit- und Vesperangebote, 
Bündner-Fleisch, „Gekochtes“ wie z. B. Wellfleisch, Schnitzel, 
warme Fleischwurst, Reibekuchen, Crêpes (wenn Schwer-
punkt „herzhaft“). 
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ABRUNDUNG DER REGELSORTIMENTE 
Die Abgabe folgender Produkte zur Abrundung der festgeleg-
ten Sortimente ist in folgenden Angebotsgruppen möglich: 
 
Angebotsgruppe 6:   
Verzehrbegleitende Kaltgetränke (auch Bier und Spirituosen), 
 
Angebotsgruppe 7:  
Verzehrbegleitende Kaltgetränke (auch Bier und Spirituosen). 
 
Die Abgabe dieser fakultativen Sortimentsbestandteile nimmt 
nicht an der Bewertung des Angebotskonzeptes teil. 
 
Es wird klargestellt, dass Maronenstände nicht Gegenstand 
dieser hier aufgeführten Angebotsgruppen sind. Angebote mit 
Maronenständen werden somit auch nicht bewertet und kön-
nen auch nicht über dieses Verfahren für den Mainzer Weih-
nachtsmarkt zugelassen werden. 
 
III. Bewerbung und Bewerbungsfrist 
 
Die Stadt Mainz bittet insoweit um Bewerbungen für den 
Mainzer Weihnachtsmarkt für die Jahre 2016 und 2017. 
 
Die Bewerbungen für den jeweiligen Standplatz in einer der 
oben angegebenen Angebotsgruppen sind in einem verschlos-
senen Umschlag (außen mit den Absenderangaben) in deut-
scher Sprache, unterschrieben sowie als „Bewerbung für die 
Weihnachtsmärkte 2016 – 2017,  
Angebotsgruppe: “     “ gekennzeich-
net und unter Vorlage der gemäß der Zulassungsrichtlinie 
zum Weihnachtsmarkt erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
 
bis 
 
06. Juni 2016 
 
bei der 
 
Stadt Mainz 
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport 
Abteilung Vergabe und Einkauf 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
 
oder Rathaus der Stadt Mainz, 
Zimmernummer 493, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz 
 
einzureichen. Für die Wahrung der Frist kommt es auf den 
Eingang der Bewerbung bei der betreffenden Stelle an. Be-
werbungen in elektronischer Form (z.B. Telegramm, Telebrief, 
Telefax, E-Mail oder ähnliches) werden nicht berücksichtigt. 
 
Fehlende oder fehlerhafte Angaben zur Angebotsgruppe 
haben den Ausschluss vom Auswahlverfahren zur Folge. 
 
Anlage: 
Bewerbungsdeckblatt 
 
Die Satzung über Märkte und Volksfeste, die Zulassungsricht-
linie zum Mainzer Weihnachtsmarkt sowie die Gestaltungs-
richtlinie des Mainzer Weihnachtsmarktes sind online unter 
www.mainz.de einsehbar. 

 

 

  Impressum Amtsblatt  

Landeshauptstadt Mainz, Hauptamt 
Abteilung Pressestelle | Kommunikation 
Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1 
55116 Mainz  
Telefon 06131/ 12-2221 
Telefax 06131/ 12-3383 
pressestelle@stadt.mainz.de 

Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag. Bei 

Bedarf wird eine zusätzliche Ausgabe aufgelegt. Hauptdistributor 

des Amtsblattes ist die Internetplattform www.mainz.de. Dort 
kann über eine Newsletterfunktion das Amtsblatt kostenfrei abon-
niert werden. Ein Download als pdf-Dokument ist möglich. Down-
load und Abonnement über die Adresse 
www.mainz.de/amtsblatt.  

Das Amtsblatt wird montags zusätzlich im Rathaus und im Stadt-
haus zur kostenlosen Abholung ausgelegt. Für Bürgerinnen und 
Bürger, die über keinen Zugang zum Internet verfügen, kann das 
Amtsblatt auch in den Ortsverwaltungen ausgedruckt werden. 

 

http://www.mainz.de/
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Bewerbungsdeckblatt 
 
 
Bitte senden an: 
 
Stadtverwaltung Mainz 
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport 
Abteilung Vergabe und Einkauf 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
 
Unter Beifügung der Bewerbung stelle ich einen Antrag auf Zulassung zum  
Mainzer Weihnachtsmarkt in den Jahren 2016 und 2017 für die Angebotsgruppe: 
 
Bitte beachten Sie, dass nur eine Angebotsgruppe angekreuzt werden kann! 
 
      3 – Allerlei zum Schenken 
 
      6 – Wurst- und Fleischimbiss 
 
      7 – Hunger auf Herzhaftes 
 
Die genauen Inhalte der einzelnen Angebotsgruppen sind der Zulassungsrichtlinie zu entnehmen. 
 
 
I. Angaben zur Antragstellerin / Antragsteller (Pflichtfelder): 

 

Antragsteller (Firmenname gemäß Gewerbeanmeldung bzw. Reisegewerbeanmeldung) 

Name der Inhaberin / des Inhabers bzw. gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters 

Anschrift (Straße, Postleitzahl und Wohnort) 

Handy (dauerhafte Erreichbarkeit muss gewährleistet sein) E-Mail 

Ort des Gewerbebetriebes Finanzamt / Steuernummer für das Gewerbe 

Ich habe bereits in der Vergangenheit an folgenden weihnacht- oder adventlichen Veranstaltungen teilgenommen: 
 

Wer betreibt in der Regel vor Ort das Geschäft:     Antragsteller/-in 
 
     Familienmitglieder 
 
    Angestellte / Personal 
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II. Frontlänge des Verkaufsstandes entsprechend der Gestaltungsrichtlinie: 
 
a) Angebotsgruppe 6 vorgegebenes Maß von einer Grundfläche 400cm/ 550cm, einer Thekenlänge an 3 Seiten von min-
destens 1200cm und einer maximalen Höhe von 400 cm 
 
b) Angebotsgruppe 3 und 7 vorgegebenes Maß von 600cm/300 cm 
 
 

III. Sonstiges: 
 
Es wird ein Kühlwagenplatz benötigt:    ja  nein 
 
Im Geschäft wird eine Flüssiggasanlage betrieben:   ja  nein 
 
Werden Nebenflächen (kostenpflichtig) benötigt:   ja  nein 
(für z. B. Tische und Bänke) 
          wenn ja, ______x_____ Meter 
 
Welcher Stromanschluss wird benötigt:   230 V   400 Volt 
 

16 Ampere  32 Ampere  64 Ampere 
 
 
 
 
_______________________ __________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift Stempel 
 
 
Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Unrichtige Angaben füh-
ren zum Ausschluss vom Weihnachts-markt. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Gleiches gilt für die Zuteilung eines 
bestimmen Platzes. Da in der Planungsphase einer Veranstaltung keine genauen Auskünfte erteilt werden können, bitten wir von 
telefonischen Nachfragen abzusehen. 
 
Für den Fall der Zulassung bin ich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten (Name / Sortiment) für Werbezwecke des 
Mainzer Weihnachtsmarkts genutzt und veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
_______________________ __________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift Stempel 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................................................. 
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Änderung der Gestaltungsrichtlinie für den  
Weihnachtsmarkt der Stadt Mainz vom 25.03.2015 

 
§1 

 
Ziffer I wird wie folgt geändert: 
 
„Maße“ 
 

§2 
 

Ziffer Ia wird eingefügt: 
 
„Verkaufsstände“ 

§3 
 
Ziffer Ib wird eingefügt: 
 
„Verkaufsstände Angebotsgruppe 6 
 

 Grundfläche 400cm/550cm 

 Thekenlänge an 3 Seiten mindestens 1200cm 

 Höhe maximal 400cm.“ 
 

§4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gestaltungsrichtlinie tritt am Tag nach ihrer ortsübli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 

......................................................................... 
 

Änderung der Zulassungsrichtlinie für den Weih-
nachtsmarkt der Stadt Mainz vom 25.03.2015 

 
§1 

 
Ziffer II. 1 c wird wie folgt geändert: 
 
„Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit nach Maßgabe der beilie-
genden Anlage,“ 
 

§2 
 

Ziffer II. 3 wird wie folgt geändert: 
 
Satz 1 wird hinzugefügt: 
 
„Weitere Informationen und Unterlagen, beispielsweise ein 
aktueller Gewerbezentralregisterauszug im Original oder Ko-
pie, können durch die Stadt Mainz im Zuge des Auswahlver-
fahrens bei Bedarf nachträglich angefordert werden.“ 
 

§3 
 
Ziffer III. wird wie folgt geändert: 
 
als Satz 2 wird hinzugefügt: 
 
„Gleiches gilt für Informationen und Unterlagen, welche die 
Stadt Mainz im Zuge des Auswahlverfahrens von den Bewer-
bern nach Ziffer II 3 Satz 1 nachträglich angefordert hat.“ 
 

Bisheriger Satz 2 wird Satz 3: 
 
„Eine Verpflichtung zur Nachforderung besteht nicht.“ 
 

§4 
 
Ziffer VI wird wie folgt geändert: 
 
Als Sätze 2 und 3 werden hinzugefügt: 
 
„Es wird klargestellt, dass die Eignung der Bewerber von der 
Stadt Mainz jederzeit bis zum Abschluss des Auswahlverfah-
rens überprüft werden kann. Ungeeigneten Bewerbern darf 
eine Zulassung nicht erteilt werden.“ 
 

§5 
Inkrafttreten 

 
Diese Zulassungsrichtlinie tritt am Tag nach ihrer ortsübli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage zu Ziffer II. 1. c) der Zulassungsrichtlinie für den Weihnachtsmarkt der Stadt Mainz 

 
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit  
 
Erklärungen, die nicht unterschrieben sind, gelten als nicht abgegeben!  

 
 

Ich erkläre/Wir erklären, dass  
 
- mein/unser Unternehmen gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet ist bzw. entsprechende gewerbe-
rechtliche Erlaubnisse erteilt wurden.  
- mein/unser Unternehmen im entsprechenden Register eingetragen ist, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 
ist.  
- keinerlei Eintragungen im Gewerbezentralregister bestehen 
- eine Betriebshaftpflichtversicherung für Veranstaltungen abgeschlossen wurde.  
- die für die Ausführung der Leistung vorgesehenen Personen entsprechend zertifiziert, bzw. qualifiziert sind.  
- ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur ge-
setzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind und ich/ wir ermächtige/n die Stadt Mainz, Auskünf-
te über die Meldedateien personenunabhängig einzuholen bzw. lege(n) diese auf Verlangen der Stadt Mainz 
vor.  
 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung meinen/unseren Ausschluss zur Folge haben 
kann. 
 
 
        
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................................................. 
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  Gremien 
 

Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses der  

Gebäudewirtschaft Mainz am 
Dienstag, 10.05.2016, 17:00 Uhr, 

Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 12 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

01.03.2016 
 
b) öffentlich 
 
3. Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) 
 
4. Investitionsprogramm 2015 - 2019 des Eigenbetriebes 

Gebäudewirtschaft Mainz 
 
5. Schulbaumaßnahmen 
 
6. Kita-Baumaßnahmen 
 
7. Zitadelle 
 
8. Gedenkstätte St. Christoph 
 
9. Neubau Sporthalle Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Ler-

chenberg 
 
10. Beantwortung von Fragestellungen aus vorangegange-

nen Werkausschuss-Sitzungen 
 
11. Verschiedenes 
 
12. Bürgerfragestunde 
 
c) nicht öffentlich 
 
13. Vergabeangelegenheiten 
 
14. Verschiedenes 
 
Mainz, 29.04.2016 
Stadtverwaltung Mainz 
In Vertretung 
 
gez.  
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 
 
 

Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses des 

Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz am 
Mittwoch, 11.05.2016, 16:30 Uhr, 

Tagungsraum des Wirtschaftsbetriebes, 
Industriestr. 70, 55120 Mainz 

 
Tagesordnung 
 

a) öffentlich 
 
1. 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die  

Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  
(Straßenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996,  
zuletzt geändert durch Satzung vom 12. Dezember 2012 

 
b) nicht öffentlich 
 
2. Public Corporate Governance Kodex der Landeshaupt-

stadt Mainz 
 
3. Auftragsangelegenheit 
 
4. Vergabeangelegenheit 
 
5. Einzelpersonalie 
 
6. Mitteilungen und Anfragen 
 
Mainz, 28. April 2016 
 
gez.  
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 

......................................................................... 
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Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 

Mittwoch, 11.05.2016, 18:00 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 

a) nicht öffentlich (Beginn 18.00 Uhr) 
 
1. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
2. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
3. Stadtteilmittel 
 
b) öffentlich (Beginn 18.30 Uhr) 
 
4. Mitglieder im Ortsbeirat 
 4.1. Verabschiedung 
 4.2. Neues Ortsbeiratsmitglied 
 
5. Neubau Gutenberg-Museum 
 
6. Einwohnerfragestunde 
 
Anträge 
 
7. Gutenberg-Museum (Grüne, SPD) 
 
8. Sanierung Rad- und Fußwege Rheinufer (CDU) 
 
Anfragen 
 
9. Gestaltung Ersatzspielflächen für Rheinufer-Spielplatz 

(CDU) 
 
10. Planungsfortschritt Weinstand (Grüne, SPD, DIE 

LINKE.) 
 
11. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 11.1. Quintinstr./Ecke Schusterstr. (CDU) 
 11.2. Naturhistorisches Museum (SPD) 
 
12. Beschlussvorlagen 
 
13. Sachstandsberichte 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 04.05.2016 
 
gez.  
 
Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 

Einladung 
zur Sitzung des Beirates für Migration und 

Integration der Stadt Mainz am 
Mittwoch, 11.05.2016, 18:00 Uhr, 

Empfangsraum, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
Tagesordnung 
 
nicht öffentlich 
 
1. Interkulturelle Woche 2016 

hier: Vorstellung des Programms 
 
Mainz, 06.05.2016 

 

gez.  

 

Süleyman Taner 

......................................................................... 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 

Mittwoch, 11.05.2016, 19:00 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung,  
Im Borner Grund 38, 55127 Mainz 

 
Tagesordnung 
 

a) öffentlich 
 
1. Sachstandsberichte 
 1.1. Antwort auf Zusatzfrage zur Vorlage 

0142/2014 
 1.2. Sachstandsbericht zu Antrag 0340/2016 SPD 

Ortsbeiratsfraktion Mainz-Marienborn 
 1.2.1. Bericht vom Ortstermin am 02.03.2016 
 
2. 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reini-

gung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenrei-
nigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 12. Dezember 2012 

 
3. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
4. Einwohnerfragestunde 
 4.1. Antwort der Verwaltung 
 
b) nicht öffentlich 
 
5. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
6. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 03.05.2016 

 

gez.  

 

Dr. Claudius Moseler 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
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Einladung 
zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses 

am Donnerstag, 12.05.2016, 16:30 Uhr, 
Erfurter Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 

 

Tagesordnung 
 

a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 2 bis 11 
 
b) öffentlich 
 

2. Information über Baugemeinschaften 
 
3. Bauleitplanverfahren "G 149" (Satzungsbeschluss) 
 
4. Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt  

(IEK Innenstadt) 
 
5. Aufhebung der Sanierungssatzung Heiliggrabgasse 
 
6. IEK Innenstadt – Förderprogramm  

"Aktive Stadtzentren" 
 
7. Antrag 1443/2012 "Entwicklung der Mainzer Innen-

stadt" (ödp/Freie Wähler) 
 
8. Antrag 1665/2013 "Innenstadtkonzept weiter entwi-

ckeln" (SPD, Bündnis90/DIE GRÜNEN, FDP) 
 
9. Bauleitplanverfahren „Zwischen Kapuzinerstraße und 

Rheinstraße, 2. Änderung (A 214 / III 2. Ä) 
 
10. Einwohnerfragestunde 
 
11. Mitteilungen/Verschiedenes 
 
c) nicht öffentlich 
 

12. Bauangelegenheit 
 
13. Bauangelegenheit 
 
14. Bauangelegenheit 
 
15. Bauangelegenheit 
 
16. Bauangelegenheit 
 
17. Bauangelegenheit 
 
18. Bauangelegenheit 
 
19. Mitteilungen/Verschiedenes 
 
Mainz, 04.05.2016 

 

gez. 

 

Marianne Grosse 
Beigeordnete 

......................................................................... 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Ebersheim am 

Donnerstag, 12.05.2016, 19:00 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Römerstr. 17, 

55129 Mainz 
 
Tagesordnung 
 

a) öffentlich 
 
1. Berichterstattung "Neues Regenrückhaltebecken / 

Transportkanal Mainz-Ebersheim" 
 
2. Information "Seniorenpflegeheim Harxheim" 
 
Anträge 
 
3. Markierung Parkplätze alter Friedhof (CDU) 
 
Anfragen 
 
4. Prioritätenliste Töngeshallensanierung (CDU) 
 
5. Einwohnerfragestunde 
 5.1. Antworten der Verwaltung 
 5.2. Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
 
6. 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reini-

gung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  
(Straßenreinigungssatzung) vom 1. Januar 1996, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 12. Dezember 2012 

 
7. Sachstandsberichte 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 
 8.1. Berichte aus Stadtrat und Ausschüssen 
 8.2. Schutzhütte am Basketballplatz 
 8.3. Landschaftsplan der Stadt Mainz für den Be-

reich des Ortsbezirkes Mainz-Ebersheim 
 8.4. Neue Öffnungszeiten Ortsverwaltung 
 
b) nicht öffentlich 
 
9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
  
10. Stadtteilmittel 
 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 06.05.2016 
 
gez.  
 
Matthias Gill 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
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Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Drais am 

Donnerstag, 12.05.2016, 19:30 Uhr, 
Ristorante Classico, Vereinsraum,  

Daniel-Brendel-Str. 37, 55127 Mainz 
 
Tagesordnung 
 

a) öffentlich 
 
1. Sanierung L 427 
 
2. Busplanänderung 
 
Anträge 
 
3. Behinderten-Parkplatz in der Daniel-Brendel-Straße 

(FDP) 
 
4. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
5. Erweiterung der städt. Kita Drais (SPD) 
 
6. Ausstattung von Ampelanlagen mit einem akustischen 

Signal (CDU) 
 
7. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 7.1. Verbotswidriges Parken Marc-Chagall-Str. Drais 

(FDP) 
 
8. Sachstandsberichte 
 8.1. Sachstandsbericht zu Antrag 1907/2015 CDU 

und FDP Ortsbeiratsfraktion Mainz-Drais 
 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
b) nicht öffentlich 
 
10. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Mainz, 04.05.2016  
 
gez.  
 
Norbert Solbach 
Ortsvorsteher 

......................................................................... 
 


